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Der am 5.10.2022 vom Bundeskabinett beschlossene Entwurf einer Formulierungshilfe zur Umsetzung der insolvenzrecht-

lichen Vorgaben (s. hierzu auch die Meldung unten auf S. 2306) sieht folgende vorübergehende Regelungen im Insol-

venzrecht vor: Der Prognosezeitraum für die Überschuldungsprüfung wird von zwölf auf vier Monate herabgesetzt. Hier-

durch wird die Insolvenzantragspflicht wegen Überschuldung nach § 15a InsO deutlich abgemildert. Die Regelung soll

auch für Unternehmen gelten, bei denen bereits vor dem Inkrafttreten eine Überschuldung vorlag, der für eine rechtzei-

tige Insolvenzantragstellung maßgebliche Zeitpunkt aber noch nicht verstrichen ist. Die Regelung soll bis zum

31.12.2023 gelten. Allerdings kann bereits ab dem 1.9.2023 der ursprüngliche Prognosezeitraum von zwölf Monaten wie-

der relevant werden, wenn absehbar ist, dass auf Grundlage der ab dem 1.1.2024 wieder auf einen zwölfmonatigen

Zeitraum zu beziehenden Prognose eine Überschuldung bestehen wird. Die Insolvenzantragspflicht wegen Zahlungsunfä-

higkeit bleibt von der Regelung unberührt. Die maßgeblichen Planungszeiträume für die Erstellung von Eigenverwal-

tungs- und Restrukturierungsplanungen sollen bis zum 31.12.2023 von sechs auf vier Monate verkürzt werden. Die

Höchstfrist für die Stellung eines Insolvenzantrags wegen Überschuldung (nicht aber auch wegen Zahlungsunfähigkeit)

soll bis zum 31.12.2023 von derzeit sechs auf acht Wochen hochgesetzt werden. Insolvenzanträge sind jedoch weiterhin

ohne schuldhaftes Zögern zu stellen.

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
BGH: Zur Zulässigkeit einer negativen Be-

wertung bei eBay (hier: „Versandkosten

Wucher!!“)

Der BGH hat mit Urteil vom 28.9.2022 – VIII

ZR 319/20 – über die Frage entschieden, un-

ter welchen Voraussetzungen der Verkäufer,

der ein Produkt über die Internetplattform

eBay verkauft, einen Anspruch gegen den

Käufer auf Entfernung einer von diesem abge-

gebenen negativen Bewertung hat. Im kon-

kreten Fall hat der BGH einen solchen An-

spruch abgelehnt, auch unter dem vom Beru-

fungsgericht herangezogenen Gesichtspunkt

einer (nach-)vertraglichen Nebenpflichtverlet-

zung. Anders als das Berufungsgericht es ge-

sehen hat, enthält die Regelung des § 8

Abs. 2 S. 2 der eBay-AGB über die bei Wertur-

teilen ohnehin allgemein geltende (delikts-

rechtliche) Grenze der Schmähkritik hinaus

keine strengeren vertraglichen Beschränkun-

gen für die Zulässigkeit von Werturteilen in

Bewertungskommentaren. Da der Wortlaut

der Klausel nicht eindeutig ist, liegt es im

wohlverstandenen Interesse aller Beteiligten,

die Zulässigkeit von grundrechtsrelevanten

(Art. 2 Abs. 1, Art. 12 GG [beim Verkäufer],

Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG [beim Käufer]) Bewer-

tungen eines getätigten Geschäfts an den ge-

festigten Grundsätzen der höchstrichterlichen

Rechtsprechung zur Schmähkritik auszurichten

und hierdurch die Anforderungen an die Zu-

lässigkeit von Bewertungskommentaren für

die Nutzer und eBay selbst möglichst greifbar

und verlässlich zu konturieren. Zudem hätte

es der gesonderten Erwähnung der Schmäh-

kritikgrenze nicht bedurft, wenn dem Nutzer

schon durch die Vorgabe, Bewertungen sach-

lich zu halten, eine deutlich schärfere Ein-

schränkung hätte auferlegt werden sollen. Au-

ßerdem würde man der grundrechtlich ver-

bürgten Meinungsfreiheit des Bewertenden

von vorherein ein geringeres Gewicht beimes-

sen als den Grundrechten des Verkäufers,

wenn man eine Meinungsäußerung eines Käu-

fers regelmäßig bereits dann als unzulässig

einstufte, wenn sie herabsetzend formuliert ist

und/oder nicht (vollständig oder überwie-

gend) auf sachlichen Erwägungen beruht. Eine

solche, die grundrechtlichen Wertungen nicht

hinreichend berücksichtigende Auslegung ent-

spricht nicht dem an den Interessen der typi-

scherweise beteiligten Verkehrskreise ausge-

richteten Verständnis redlicher und verständi-

ger Vertragsparteien.

Die Grenze zur Schmähkritik ist durch die Be-

wertung „Versandkosten Wucher!!“ nicht über-

schritten. Wegen seiner das Grundrecht auf

Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG be-

schränkenden Wirkung ist der Begriff der

Schmähkritik nach der Rechtsprechung des

BGH eng auszulegen. Auch eine überzogene,

ungerechte oder gar ausfällige Kritik macht

eine Äußerung für sich genommen noch nicht

zur Schmähung. Hinzutreten muss vielmehr,

dass bei der Äußerung nicht mehr die Ausein-

andersetzung in der Sache, sondern die Diffa-

mierung des Betroffenen im Vordergrund

steht, der jenseits polemischer und überspitz-

ter Kritik herabgesetzt und gleichsam an den

Pranger gestellt werden soll. Daran fehlt es

hier. Bei der Bewertung „Versandkosten Wu-

cher!!“ steht eine Diffamierung der Klägerin

nicht im Vordergrund. Denn der Beklagte setzt

sich – wenn auch in scharfer und möglicher-

weise überzogener Form – kritisch mit einem

Teilbereich der gewerblichen Leistung der Klä-

gerin auseinander, indem er die Höhe der Ver-

sandkosten beanstandet. Die Zulässigkeit eines

Werturteils hängt nicht davon ab, ob es mit ei-

ner Begründung versehen ist.

(PM BGH Nr. 141/2022 vom 28.9.2022)

OLG Celle: KapMuG-Verfahren – Porsche

handelte bei der Information des Kapital-

marktes über die beabsichtigte Übernahme

von Volkswagen 2008 nicht verwerflich

Anleger haben im Zusammenhang mit der be-

absichtigten, letztlich aber nicht durchgeführten

Übernahme der Volkswagen AG durch die Por-

sche SE viel Geld verloren. Ersatz hierfür haben

sie zuletzt vor dem LG Hannover eingeklagt. Das

LG hat diese Verfahren ausgesetzt und dem OLG

Celle verschiedene Vorfragen zur Entscheidung

vorgelegt. Diese Feststellungsziele hat das OLG

Celle mit Beschluss vom 30.9.2022 überwiegend

zurückgewiesen und damit den Beklagten – der

Porsche SE und der Volkswagen AG – recht ge-

geben (Az.: 13 Kap 1/16).

Die Kläger stützen ihre Ansprüche zum einen

darauf, dass Porsche und Volkswagen den Kapi-

talmarkt spätestens ab März 2008 genauer über

die Übernahmeabsicht und den Abschluss von

Aktienoptionen zur Absicherung und Finanzie-

rung der beabsichtigten Übernahme hätten auf-

klären müssen. Die Voraussetzungen dieser An-

sprüche liegen nach der Entscheidung des Se-

nats nicht vor. Porsche hatte mitgeteilt, seinen

Anteil an Volkswagen im Laufe des Jahres 2008

auf über 50 % aufstocken zu wollen. Soweit Por-

sche die Absicht dementiert hatte, insgesamt

mehr als 75 % der Aktien erwerben und einen

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

schließen zu wollen, hatte es dies damit erklärt,

dass dem die „Realitäten in der Aktionärsstruk-

tur“ entgegenstünden. Tatsächlich hätte ein Er-

werb von 75 % der Aktien aufgrund von Beson-

derheiten des sog. VW-Gesetzes den Abschluss

eines Beherrschungs- und Gewinnabführungs-

vertrages nicht ermöglicht. Auch war die Finan-

zierung eines derart weitgehenden Anteilser-

werbs noch nicht gesichert. Vor diesem Hinter-

grund war es nach der Entscheidung des Senats

zumindest nicht grob unrichtig und nicht ver-
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